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Geburt
Wir freuen uns mit 
Kristina und Lukas Borst, Brühlstraße 17, 
Uigendorf
über die Geburt ihres Sohnes Louis am 
11.11.2025

Regulärer Redaktionsschluss
Montag 17.00 Uhr im Rathaus Unlingen
amtsblatt@unlingen.de

Rathaus 
Zentrale 07371/9305-0

Notfalltreffpunkt der Gemeinde
DGH Göffingen, Am Bussenhang 2

Kindergarten Wiesenkinder Unlingen
Gesamtleitung: Heike Gebhart
E-Mail: wiesenkinder@unlingen.de
Tel.: 07371/959996-0

Kindergarten Kleiner Drache Uigendorf
Leitung: Sophie von Ponickau 
E-Mail: kigauigendorf@unlingen.de
Tel.: 07374/91165

Kinderkrippe Bussakendla Unlingen
Leitung: Stephanie Klaus
E-Mail: kinderkrippe@unlingen.de
Tel. 07371/966638

Müll & Co. 
Restmüllabfuhr: 08.12.2025
Papierabfuhr:  27.12.2025
Gelber Sack:   01.12.2025
Wertstoffhof:  Tel. 07371/8411
Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag  09 - 12 Uhr
Montag - Freitag  13 - 17 Uhr

Wichtige Rufnummern
Rettungsdienst/Notarzt/Feuerwehr 112
Polizei 110
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117
Apotheken Notdienst 0800/0022833
Giftnotzentrale 0761/19240

Zahnärztlicher Notfalldienst 0761/12012000
Nachbarschaftshilfe Unlingen 07371/7356
Sozialstation, Riedlingen 07371/932020
Polizeidienststelle Riedlingen 07371/9380
_________________________________________________
Gemeinde Unlingen
Bankverbindungen:  IBAN   
KSK Biberach DE62 6545 0070 0000 4013 55
VR Bank Donau-Oberschwaben eG DE04 6509 3020 0824 2570 06

Spruch der Woche
„1. Advent

ein besonderes Strahlen erhellt wieder die Welt
die weihnachtliche Zeit 

mit der ersten Kerze Einzug hält,
möge sie Frieden schenken,

Wärme in die Herzen lenken.”

Karin Obendorfer

Vorankündigung: Hauptuntersuchung der 
Zugmaschinen nach § 29 StVZO des TÜV
Der TÜV Süddeutschland führt im Frühjahr 2026 wieder 
Sammelprüfungen durch, um den Landwirten im Land-
kreis Biberach die Untersuchung ihrer Zug-, Arbeitsma-
schinen und Anhänger zu erleichtern. Ein genauer Termin 
kann noch nicht genannt werden. Wir bitten Sie, sich bei 
der Gemeindeverwaltung Unlingen, Frau Blumenthal, Te-
lefon (Tel.: 07371/9305-17) oder direkt bei den Ortsvorste-
hern schnellstmöglich jedoch bis spätestens 19. Dezem-
ber 2025 anzumelden. Nachmeldungen können nicht mehr 
angenommen werden.
Bürgermeisteramt
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Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 	
Riedlingen		�   28.11.2025 
Landkreis Biberach

Öffentliche Bekanntmachung
Entwurfsbeschluss

- Beteiligung der Öffentlichkeit - 
7. Änderung des Flächennutzungsplans der Verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen für die 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmt „Park-

platz Benzäcker“ und Verkehrsgrünfläche, Gemeinde 
Uttenweiler, Gemarkung Ahlen, Landkreis Biberach 

Der gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Riedlingen hat am 13.11.2025 in öffentlicher 
Sitzung den Entwurf zur 7. Änderung des Flächennutzungs-
plans gebilligt und beschlossen, diesen Entwurf nach § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch zu veröffentlichen.
 
Ziel und Zweck der Planung
Das Familienunternehmen Braig beabsichtigt, den beste-
henden Parkplatz für Gäste des südlich auf Ihren Grund-
stücken vorhandenen Veranstaltungsgebäudes, planungs-
rechtlich zu sichern.
Das Plangebiet ist dem Außenbereich gem. § 35 BauGB 
zuzurechnen. Das geplante Vorhaben eines Parkplatzes ist 
auf der Basis des geltenden Planungsrechts nicht zulässig. 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, 
ist daher die Aufstellung des Bebauungsplanes „Parkplatz 
Benzäcker“ erforderlich.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes fand in der Sitzung 
des Gemeinderates am 17.02.2025 statt. In der Sitzung am 
24.03.2025 wurde der Vorentwurf gebilligt und die frühzeiti-
ge Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung nach §§ 3 (1) und 
4 (1) BauGB beschlossen. Diese fand ich Zeitraum vom 
31.03.2025 – 02.05.2025 statt. Die Raumordnungsbehör-
de fordert parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanver-
fahrens die Änderung des Flächennutzungsplans. Der Ent-
wurfsbeschluss des Bebauungsplanes fand am 29.09.2025 
und die Beteiligung nach §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB im Zeit-
raum vom 13.10.2025 – 14.11.2025 statt. Parallel hierzu 
findet nach § 8 (3) BauGB das Flächennutzungsplanän-
derungsverfahren statt.
Nach dem Aufstellungsbeschluss der 7. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes in der Sitzung der Verwaltungsgemein-
schaft am 24.07.2025 fand im Zeitraum vom 08.09.2025 
– 10.10.2025 die Beteiligung nach § 3 (1) BauGB und im 
Zeitraum vom 04.08.2025 – 05.09.2025 die Beteiligung 
nach § 4 (1) BauGB statt. Die eingegangenen Stellungnah-
men können der Unterlage Stellungnahmen und Behand-
lung der Stellungnahmen entnommen werden. Gegenüber 
dem Vorentwurf vom 24.07.2025 haben sich zum Entwurf 
keinerlei Änderungen ergeben.   
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind um-
fangreiche Untersuchungen zum Immissions-, Natur- und 
Artenschutz erbracht worden.
Das Plangebiet wird in der 7. Änderung des Flächen-
nutzungsplans von Fläche für die Landwirtschaft in Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Parkplatz und 
Verkehrsgrünfläche umgewandelt. Insgesamt handelt es 
sich um eine Fläche von ca. 0,44 ha.
Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand vom Ortsteil 
Ahlen der Gemeinde Uttenweiler. Östlich in ca. 40 – 60 m 
Entfernung verläuft die Bundesstraße B312. Die Grundstü-
cke im Plangebiet werden derzeit bereits als Parkplatz ge-
nutzt. Die Ver- und Entsorgung und die Löschwasserver-
sorgung sind gesichert. Die Erschließung des Parkplatzes 
erfolgt von Süden. Die Grundstücke sind im Privatbesitz.

Das Plangebiet umfasst auf der Gemarkung Ahlen Teile der 
Flurstücke Nr. 497 und 496.

Plangebiete der 7. Änderung
Plangebiete der 7. Änderung  

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

  
 

 
 

  
 

  
    
      

 

 
 
 

 

Auslegung
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit 
Vertretern der Verwaltung zu erörtern und sich zu der Pla-
nung zu äußern.
Der Entwurf zur 7. Änderung des Flächennutzungs-
plans wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 
27.11.2025) und den nach Einschätzung der vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen und umweltbezo-
genen Informationen 

von Montag, dem 15.12.2025 bis Freitag, dem 
16.01.2026, 

auf der Internetseite der Stadt Riedlingen unter der Inter-
net-Adresse 
https://www.riedlingen.de/Stadtverwaltung/Bauen- 
und-Wohnen/Flaechennutzungsplan veröffentlicht und über 
das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder un-
ter folgendem Link 
https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zugänglich ge-
macht.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unter-
lagen der 7. Änderung des Flächennutzungsplans der Ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen an folgen-
der öffentlich zugänglichen Stelle einsehbar: 
-  �Sitz der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft im Rat-

haus der Stadtverwaltung Riedlingen, Marktplatz 1, 
88499 Riedlingen, Großer Sitzungssaal

-  �Öffnungszeiten der vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft

-  Montag bis Freitag von	�  08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
-  Donnerstag von	�  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Umweltbezogene Informationen
Folgende, bereits vorliegende umweltbezogene Informatio-
nen sind verfügbar und werden einschließlich Begründung 
der Flächennutzungsplanänderung ausgelegt.
a.) Aussagen zur Umweltverträglichkeit aus der Be-
gründung vom 27.11.2025
Aus der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung vom 15.09.2025, 
Büro Zeeb & Partner wird folgendes zitiert:
„Die Verpflichtung zur Vermeidung als wichtigstes Anlie-
gen der Eingriffsregelung ist im Bundesnaturschutzgesetz 
(§ 8 Abs. 2 BNatSchG) festgeschrieben und verdeutlicht 
den Vorsorgecharakter dieses Gesetzes. Mit den Maßnah-
men zur Vermeidung und Minderung sollen Eingriffe und 
entsprechende Funktions- und Wertverluste auf das Min-
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destmaß beschränkt werden, also das Vor- haben optimiert 
werden. Vermeidung und Minderung haben unbedingten 
Vorrang vor Ausgleich und Ersatz. Die potentiellen Auswir-
kungen, die von dem geplanten Parkplatz auf die Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes und auf das Landschaftsbild 
ausgehen, lassen sich grundsätzlich nach folgenden Ge-
sichtspunkten differenzieren:
Differenzierung nach zeitlichen Aspekten
- Baubedingte temporäre Auswirkungen (Baustelle, Beräu-
mung der Fläche)
- Dauerhafte Auswirkungen (Versiegelung, Umnutzung von 
Flächen)
- Dauerhafte Auswirkungen (Nutzung und Unterhaltung der 
Bauten / Flächen)
Differenzierung nach räumlich-funktionalen Aspekten
- Flächenumwandlung, Änderung der Flächennutzung
Die Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind in Kap. 
3 aufgelistet. Dabei sind die in Kap. 6 nachfolgenden Pflanz-
listen und Pflanzqualitäten sowie die darin enthaltenen Vor-
gaben zu Pflege und Unterhaltung zu berücksichtigen.
3.1 Pflanzgebote
Maßnahmen für Natur und Landschaft nach § 9 (1) 25a 
BauGB, auf privaten Grundstücken Pflanzgebot 1 (PFG 1): 
Entwicklung eines Blühsaums und Pflanzung von 5 Einzel-
bäumen In den zwei im Bebauungsplan gekennzeichneten 
privaten Grünflächen (Böschungen) ist ein Blühsaum zu ent-
wickeln. Hierzu ist die Ansaat einer autochthonen Saatgut-
mischung vorgesehen. Der Blühsaum ist einmalig im Früh-
jahr zu mähen. So können die hohlen Stängel als Winterquar-
tier für Insekten und die Samenstände als Winterfutter für 
Vögel dienen. Das Mähgut ist abzuräumen. Der Einsatz von 
Düngemitteln und Pestiziden sowie das Mulchen der Flä-
che sind nicht zulässig. An mageren und trockenen Stand-
orten reicht auch eine Mahd in zwei- bis dreijährigem Ab-
stand. Zudem sind im Böschungsbereich auf der westlichen 
Teilfläche insgesamt 5 mittelkronige Bäume zu pflanzen. Der 
Pflanzabstand soll hierbei mind. 10 m betragen. Der Standort 
darf innerhalb der Pflanzgebotsfläche von der Plandarstel-
lung abweichen. Somit erfolgt zusätzlich zur bereits im Os-
ten bestehenden Baumreihe entlang der Bundesstraße auch 
vom Westen her eine Einbindung in das Landschaftsbild.
Mit Umsetzung des geplanten Vorhabens verbleiben Be-
einträchtigungen für den Naturhaushalt. Um dessen Funk-
tionen und Wertigkeit wiederherzustellen, müssen Maß-
nahmen zum Ausgleich und Ersatz durchgeführt werden.“
Durch die im Bebauungsplan festgesetzte Ausgleichsmaß-
nahmen kann der durch das Vorhaben verursachte Eingriff 
innerhalb des Plangebiets vollständig kompensiert werden.
 
b.) Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und 	
Stellungnahmen
Artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung vom 15.09.2025, 
Büro Zeeb & Partner
- 	 Betroffene Themenkomplexe:
	 „Der ursprüngliche Zustand des Vorhabengebiets und 

der umgebenden Biotopstrukturen schließt Lebens-
räume für saP-relevante Arten aus, da es sich um eine 
ackerbaulich genutzte Fläche handelte. Geeignete Ha-
bitate für bodenbrütende Vogelarten konnten aufgrund 
der Meidekulissen ausgeschlossen werden.

	 Die Bepflanzung des Parkplatzes mit einem Blühsaum 
und Einzelbäumen wertet die ursprüngliche Ackerflä-
che auf, indem es verschiedenen Tieren ein Nahrungs- 
und Lebensraummöglichkeiten bietet.

	 Ein Verbotsbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i. V. m. 
Abs 5 BNatschG wurde daher durch das Bauvorhaben 
nicht ausgelöst.“

-	 Betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) 
1a BauGB:

	 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt

 
Stellungnahmen des Landratsamts Biberach – Kreisbau-
amt -, Rollinstraße 9, 88400 Biberach, vom 02.09.2025
-	 Betroffene Themenkomplexe:
	 Naturschutz, Eingriff in das Landschaftsbild, vermeid-

barer Eingriff in Natur- und Landschaft, unverhältnis-
mäßiger Flächenverbrauch, Starkniederschlagsereig-
nisse, Gefahr von wild-abfließendem Wasser, Belange 
der Landwirtschaft

 
-	 Betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) 

c), e), f), 1a BauGB:
	 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 

Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt, Vermeidung 
von Emissionen, Umweltbezogene Auswirkungen auf 
den Mensch, Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie.

 
Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Freiburg – Ab-
teilung 9, Landesamt für Geologie, Rohstoff und Bergbau, 
Albertstraße 5, 79104 Freiburg, vom 19.08.2025
-	 Betroffene Themenkomplexe:
	 Untergrundverhältnisse, Versickerung von Oberflächen-

wasser, Geotechnik, Boden(-funktionen), Mineralische 
Rohstoffe, Grundwasser, Wasserschutzgebiet, Berg-
bau, Geotopschutz.

 
-	 Betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), 

1a BauGB:
	 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flächen, Boden, Was-

ser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ih-
nen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt.

 
Stellungnahme des Landesamt für Denkmalpflege im RP 
Stuttgart, Berliner Straße 12, 73728 Esslingen am Neck-
ar vom 06.08.2025
-	 Betroffene Themenkomplexe:
	 Archäologische Denkmalpflege
 
-	 Betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7d) 

und 1a BauGB:
	 umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und 

sonstige Sachgüter;

Stellungnahme des Regierungspräsidium Freiburg Höhere 
Forstbehörde Abteilung 8 Forstdirektion Referat 83, Rat-
hausgasse 33, 79098 Freiburg vom 28.07.2025
-	 Betroffene Themenkomplexe:
	 Belange des Forstes, Waldabstand.
 
-	 Betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), 

c) und 1a BauGB:
	 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 

Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt; umweltbe-
zogene Auswirkungen auf den Menschen und seine 
Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt.

Jedermann kann während der angegebenen Veröffentli-
chungsfrist, also bis einschließlich 16.01.2026, Stellung-
nahmen an info@riedlingen.de richten. Die Stellungnahmen 
sind vorzugsweise elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf 



Freitag, 28. November 2025 Amtsblatt Gemeinde Unlingen Seite 5

können Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift 
während der Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung Ried-
lingen (Anschrift siehe oben) vorgebracht oder schriftlich 
auf dem Postweg an die Stadtverwaltung Riedlingen (An-
schrift siehe oben) gesendet werden. Bei schriftlich vor-
gebrachten Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der 
Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hingewie-
sen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan 
unberücksichtigt bleiben können.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetz mit allen Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht 
oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte gel-
tend machen können.
 
Datenschutz
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden da-
rin enthaltene personenbezogene Daten unter Beachtung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die 
Verarbeitung erfolgt nur zum Zweck des Bauleitplanverfah-
rens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter 
der Internetadresse der Stadt veröffentlicht und liegen mit 
den o.g. Unterlagen öffentlich aus.
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbei-
tung personenbezogener Daten auf der Grundlage des § 
3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Lan-
desdatenschutzgesetz erfolgt.

Riedlingen, 18.11.2025

Schafft
Vorsitzender des vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse 
(TSK) Baden-Württemberg 
- Anstalt des öffentlichen Rechts - Hohenzollernstr. 10, 
70178 Stuttgart
Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassen-
beitrag 2026 ist der 01.01.2026.
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2025 versandt 
(abweichender Meldebogenversand für Bienen).
Sollten Sie bis zum 01.01.2026 keinen Meldebogen erhalten 
haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung be-
gründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tier-
gesundheitsgesetzes in Verbindung mit der Beitragssatzung.
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossen-
schaften) sind zum 1. Februar 2026 meldepflichtig. 
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Vieh-
verwertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2026 
einen Meldebogen.
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:
Pferde
Schweine
Schafe
Hühner
Truthühner/Puten

Meldepflichtige Tiere sind:
!!!Achtung Änderung ab 2026!!!
Bienenvölker è Stichtag 01.05.2026
(unabhängig von der Mitgliedschaft im Verein)
Alle uns bekannten Bienenhalter werden rechtzeitig 
angeschrieben.

Nicht zu melden sind: Rinder einschließlich Bisons, 
Wisenten und Wasserbüffel. Die Daten werden aus der 
HIT-Datenbank (Herkunfts- und Informationssystem für Tie-
re) herangezogen.
Nicht meldepflichtig sind u. a.: Gefangengehaltene 
Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, 
Gänse und Enten.
Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten 
werden und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) 
vorhanden sind, entfällt derzeit die Melde- und Beitrags-
pflicht für die Hühner und/oder Truthühner.
Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaft-
lichen Betrieb oder in einer reinen Hobbyhaltung stehen – 
für die Meldung ist immer der gemeinsam gehaltene Ge-
samttierbestand je Standort zu melden.
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkas-
se muss die Tierhaltung beim zuständigen Veterinäramt 
gemeldet werden.
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig 
von der Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse 
BW, bis 15.01.2026 an HIT zu melden. Die Tierseuchen-
kasse BW bietet an, die Stichtagsmeldung an HIT zu 
übernehmen. Nähere Informationen finden Sie auch 
auf dem Informationsblatt als Anlage zum Meldebo-
gen und auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de
Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht so-
wie zu Leistungen der Tierseuchenkasse BW sowie über 
die einzelnen Tiergesundheitsdienste finden Sie auf unse-
rer Homepage unter www.tsk-bw.de.
Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; 
Internet: www.tsk-bw.de

Fachtag „Zukunft gestalten – von der Idee 
zur sorgenden Gemeinschaft“ am Mittwoch, 
10. Dezember 2025, im Landratsamt
Orte, an denen sich Menschen gegenseitig unterstützen 
und füreinander da sind, lebendige und zukunftsfähige 
Gemeinden: Dieses Ziel möchten das Netzwerk Ehrenamt 
und das Netzwerk Sorgende Gemeinschaft im Landkreis 
Biberach verwirklichen. Der Fachtag „Zukunft gestalten - 
Von der Idee zur sorgenden Gemeinschaft“ bietet Praxis-
beispiele für bürgernahe Quartiersentwicklung und viel Zeit 
zum Austausch. Der Fachtag findet am Mittwoch, 10. De-
zember 2025 von 17 bis 20.30 Uhr im Landratsamt Bibe-
rach statt¸ die Teilnahme ist kostenlos. Alle Interessierten 
sind herzlich willkommen.
Zum Einstieg werden Christian Peschl von der Stadt Lau-
pheim über das Quartiersprojekt „M 49“ und Paul Loche-
rer vom Verein Füreinander - Miteinander Amtzell über 25 
Jahre engagiertes Miteinander berichten.
Vielfältige Workshops bieten praxisnahe Einblicke. Dabei 
erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie Gemein-
schaften vor Ort durch soziale Teilhabe, Mobilität im länd-
lichen Raum, digitale Vernetzung und bürgerschaftliches 
Engagement gestärkt werden können. Die Veranstaltung 
lädt zum Austausch und zur Entwicklung neuer Ideen ein 
- für lebendige und zukunftsfähige Gemeinden im Land-
kreis Biberach.
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Anmeldung per E-Mail an info@kjr-biberach.de. Anmelde-
schluss ist Montag, 8. Dezember 2025. Fragen beantwor-
ten Gertraud Koch vom Netzwerk Sorgende Gemeinschaft 
unter der Telefonnummer 07351 52-7616 oder Daniela Bai-
ler-Schöffmann vom Netzwerk Ehrenamt unter der Telefon-
nummer 07351 8095-195. Infos zum Programm auf www.
biberach.de und www.ehrenamt-bc.com
Die Workshops im Detail:
•	� Workshop 1: „Kultur des Miteinanders - Teilhabe und Zu-

sammenhalt in Amtzell“
•	 Workshop 2: „Mobilität auf dem Land - Linzgau Shuttle“
•	� Workshop 3: „Aulendorf App - Digitale Plattform für In-

formation, Austausch und Vernetzung“
•	� Workshop 4 „Sorgende Gemeinschaft erfolgreich star-

ten - Gemeinden machen sich auf den Weg“
•	� Workshop 5: „Beteiligung in der Quartiersentwicklung - 

Menschen erreichen und aktivieren“
•	� Workshop 6 „Gut vernetzt für andere da sein - Daseins-

vorsorge gemeinsam gestalten“
•	� Workshop 7: „Bewegung verbindet - Sportvereine als 

Orte für Gesundheit, Engagement und Miteinander“
•	� Workshop 8: „Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut: 

Chancen schaffen für alle Kinder“
•	� Workshop 9: „Orte der Begegnung: Dorfladen Alleshausen“

Landratsamt Biberach ist am Donnerstag, 
4. Dezember, telefonisch nur bis 15 Uhr 	
erreichbar 
Aufgrund einer internen Veranstaltung sind das Landrat-
samt Biberach und seine Außenstellen am Donnerstag, 4. 
Dezember 2025, telefonisch nur bis 15 Uhr erreichbar. Für 
persönliche Besuche gelten die regulären Öffnungszeiten. 
Sie sind auf der Homepage des Landratsamts unter www.
biberach.de hinterlegt.

Obst- und Gartenbauakademie Biberach 
(OGAB) bietet Ausbildung zum zertifizier-
ten Wildpflanzen-Guide an
Ab 2026 startet die Obst- und Gartenbauakademie (OGAB) 
mit einem neu konzipierten Lehrgang in ein spannendes 
Naturjahr: Der Lehrgang zum Wildpflanzen-Guide bietet 
allen Interessierten die Möglichkeit, tief in die faszinieren-
de Welt der heimischen Wildkräuter und essbaren Pflan-
zen einzutauchen.
Über den Jahresverlauf hinweg lernen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer rund 50 heimische Wildpflanzen kennen – 
von Wildkräutern über essbare Bestandteile von Laub- und 
Nadelbäumen bis hin zu Wildobst, Nüssen und Stauden. 
Dabei geht es nicht nur ums Bestimmen, sondern auch 
ums praktische Anwenden: Wie lassen sich die Schätze 
der Natur sicher erkennen, nachhaltig ernten und in der Kü-
che zu schmackhaften, gesunden Gerichten verarbeiten?
Wildpflanzen bereichern das ganze Jahr über den Speiseplan 
– kostenlos, vi-talstoffreich und oft überraschend aromatisch. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, wie sie die-
se natürlichen Ressourcen gezielt für Ernährung und Wohl-
befinden einsetzen können. Neben fundierten botanischen 
Kenntnissen vermittelt das Programm auch Grundlagen in 
Ökologie, Kulturgeschichte sowie Pädagogik und Didaktik. 
Wer möchte, kann nach Abschluss selbst Kräuterwanderun-
gen anbieten und Gruppen sicher durch die Natur führen.
Jeder der elf Lehrgangstage (Februar bis Dezember 2026) 
verbindet Theorie mit Praxis: Eine Wildpflanzenwanderung, 
das gemeinsame Zubereiten eines „Wilden Buffets“ und 
anschauliche Praxiseinheiten zu Konservierung und Aus-
zugsmethoden machen das Lernen erlebbar. Unterrichtsort 

ist überwiegend die Obst- und Gartenbauakademie Bibe-
rach, Bergerhauser Straße 36, 88400 Biberach. Nach Ab-
schluss einer praktischen und schriftlichen Prüfung erhal-
ten die Absolventinnen und Absolventen ein Zertifikat als 
Wildpflanzen-Guide.
Den Lehrgang leitet Angelika Romer, Fachberaterin für 
Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen (HfWU), Wild-
kräuter-Guide, Hauswirtschaftsleitung.
Nähere Informationen und Anmeldung online:
www.biberach.de/anmeldung-landwirtschaftsamt

Kreisjugendmusikkapelle Biberach  
Die Kreisjugendmusikkapelle Biberach (KJK) sucht 
neue Musikerinnen und Musiker – Vorspiel am Sams-
tag, 29. November 
Die Kreisjugendmusikkapelle Biberach (KJK) sucht neue 
Musikerinnen und Musiker. Das Vorspiel des sinfonischen 
Auswahlorchesters des Landkreises findet am Samstag, 
29. November 2025 ab 15 Uhr im Atrium der Gebhard-Mül-
ler-Schule des Kreis-Berufsschulzentrums Biberach statt.
Alle Musikerinnen und Musiker ab 14 Jahren, die ein im 
Blasorchester übliches Instrument spielen – von Picco-
lo-Flöte bis Kontrabass, von Es-Klarinette bis Tuba sind 
zum Vorspiel eingeladen.
„Dieses Jahr haben wir wieder in allen Registern Bedarf. 
Deshalb würden wir uns über viele neue Gesichter freu-
en“, betont der Leiter der Kreisjugendmusikkapelle, Mu-
sikdirektor Tobias Zinser.
Zum selbst gewählten Vortragsstück der Liste D2/D3 oder 
Vergleichbarem kommen noch Tonleitern und ein kurzes 
Vom-Blatt-Spiel. Teilnehmen kann nur, wer sich zuvor über 
kontakt@kreisjugendmusikkapelle.de für das Vorspiel an-
gemeldet hat.
Das sinfonische Blasorchester des Landkreises Biberach 
spielt seit Jahren in der Höchstklasse. Zahlreiche Auftritte 
im In- und Ausland haben das Auswahlorchester mit der-
zeit rund 100 Mitgliedern weit über die Grenzen des Land-
kreises hinaus bekannt gemacht.

Ackerbauforum 2025 im Online-Format zum 
Thema „Ertrag absichern – Boden stabilisie-
ren durch Kalkdüngung“ 
Unter dem Motto „Ertrag absichern – Boden stabilisieren 
durch Kalkdüngung“ lädt das Landwirtschaftsamt Biber-
ach alle interessierten Landwirtinnen und Landwirte so-
wie Fachleute aus der Agrarbranche zum Ackerbauforum 
2025 ein. Die Onlineveranstaltung findet am Dienstag, 2. 
Dezember 2025 von 13.30 bis 16 Uhr statt.
Im Fokus des diesjährigen Forums steht die Bedeutung 
der Kalkdüngung für stabile Erträge, gesunde Böden und 
nachhaltige Bewirtschaftung. Drei namhafte Referenten be-
leuchten das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln:
Konrad Egenolf, Landwirtschaftskammer NRW, spricht über 
„Die neue Humustheorie und was sie für uns als Landwir-
te bedeutet“.
• �Hannes Döring vom Gut Wilmersdorf erläutert praxisnah 

„Teilflächenspezifische Kalkdüngung“.
• �Alexander Voit von der DÜKA GmbH spricht zum The-

ma „Bodenanalyse verstehen“ und zeigt, wie Analyseda-
ten sinnvoll für die Düngepraxis genutzt werden können.

Das Ackerbauforum bietet die Gelegenheit, aktuelles Fach-
wissen zu vertiefen, neue Impulse für die Praxis mitzuneh-
men und sich mit Fachleuten auszutauschen.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist online un-
ter www.biberach.de/anmeldung-landwirtschaftsamt er-
forderlich.
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Für Familien mit Kindern von sechs bis 
zwölf Jahren 
Waldweihnacht mit dem Kreisforstamt 
Die Vorweihnachtszeit ist überall spürbar – auch im Wald 
lässt sich diese Zeit auf besondere Weise erleben.
Das Kreisforstamt lädt Familien bei einer Führung am Frei-
tag, 12. Dezember 2025 zu einer kleinen Waldweihnacht 
ein. Bei weihnachtlichen Geschichten, einem Spaziergang 
und einem Geschenk für Wildtiere kommt auch im Wald 
Weihnachtsstimmung auf. Die zweistündige Familienakti-
on startet um 14 Uhr in Langenenslingen.
Die kostenlose Veranstaltung ist für Familien mit Kindern 
von sechs bis zwölf Jahren geeignet, jüngere Geschwis-
ter sind auch willkommen. Da die Wege verlassen wer-
den, sollte auf Kinderwagen möglichst verzichtet werden.
Die Plätze sind begrenzt. Anmeldung über die Homepage 
unter www.biberach.de/kreisforstamt-veranstaltungen. 
Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer einen Link zum genauen Treffpunkt.

Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach 
Dorfweihnacht am 2. Adventswochenende mit Kunst-
handwerk, Besuch des Heiligen Nikolaus und fast ver-
gessenen Traditionen 
Das Museumsdorf Kürnbach lädt am 2. Adventswochenen-
de zur Oberschwäbischen Dorfweihnacht ein: Am Samstag, 
6. Dezember, von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 7. De-
zember, von 10 bis 18 Uhr erwartet die Besucherinnen und 
Besucher in den weihnachtlich geschmückten Stuben und 
Ställen ein Weihnachtsmarkt abseits des üblichen Trubels.
Groß und Klein dürfen sich bei der Dorfweihnacht auf ein 
vielfältiges Programm rund um weihnachtliche Bräuche 
freuen: von Adventsgeschichten bis hin zur Weihnachts-
ausstellung. Zum ersten Mal dabei ist die Weihnachtskrip-
pe der Familie Kofler, die jahrzehntelang in Andelfingen Kin-
deraugen zum Leuchten brachte und nun frisch restauri-
ert ist. Ein Höhepunkt ist auch die schauspielerische Her-
bergssuche am Sonntag um 11 Uhr und 14 Uhr.
Kunsthandwerk aus der Region und weihnachtliche 
Klänge
Zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller aus der Region 
bieten bei der Dorfweihnacht in den adventlich geschmück-
ten Häusern Weihnachtsschmuck, Krippen und Geschen-
kideen aus Holz, Wolle, Stoff und mehr an. Die Museums-
gäste können sich außerdem bei Florian Maurer einen re-
gionalen Weihnachtsbaum aus Uttenweiler für das Fest 
aussuchen. Holzschnitzer, Weberinnen, Klöpplerinnen und 
weitere zeigen ihr Handwerk.
Adventliche Stimmung verbreiten eine Bläsergruppe, die 
an beiden Tagen auf dem Museumsgelände musiziert, ver-
schiedene Chöre sowie das Zitherspiel am Samstag. Die 
Besucherinnen und Besucher sind am Sonntag um 13.30 
Uhr und 15.30 Uhr herzlich eingeladen, unter Leitung von 
Ulrike Marquart Weihnachtslieder zu singen.
„Klopferles“-Fenster, Bredla-Backen und Nikolausbe-
such
Die kleinen Besucherinnen und Besucher können bei der 
Dorfweihnacht die vergessene Tradition des „Klopfer-
les“-Fensters wiederentdecken. Die Kinder können au-
ßerdem Weihnachtliches basteln, Lebkuchen verzieren oder 
Bienenwachskerzen ziehen. Ein besonderer Höhepunkt für 
die Kinder ist der Besuch des Heiligen Nikolaus am Sonn-
tag um 16 Uhr sowie das Bredla-Backen.
Schwäbische Köstlichkeiten und Punsch nach histo-
rischem Rezept
Für das leibliche Wohl ist bei der Oberschwäbischen Dorf-

weihnacht bestens gesorgt: Die historische Brennerei ist in 
Betrieb, und zum Aufwärmen können sich die Besucherin-
nen und Besucher Glühmost oder Weihnachtspunsch nach 
einem historischen Rezept von 1838 genehmigen. Neben 
Feuerstangenbrot und Pommes sowie Leckerem vom Grill, 
Dinnete und mehr gibt es feine Backwaren aus dem Ofen 
des historischen Backhäusles, Waffeln und weitere Lecke-
reien. Außerdem gibt es im Dorfcafé traditionell Linsen mit 
Spätzle und Bohnenspatzen.

Der Pflegestützpunkt Landkreis Biberach 
lädt ein:  Vortrag „Demenz ist wie Du und 
ich“ im Landratsamt 
Unter dem Titel „Demenz ist wie Du und ich“ lädt der Pfle-
gestützpunkt für Dienstag, 9. Dezember, 17 Uhr, zu einem 
Vortrag mit anschließendem Austausch ein. Referent ist der 
Demenzexperte Michael Wissussek aus Bad Buchau. Der 
Vortrag findet um 17 Uhr im Landratsamt Biberach, Rollin-
straße 18, Raum W.025 statt.
Wissussek zeigt darin auf, dass Demenz mehr ist als eine 
Krankheit – sie ist eine menschliche Herausforderung, die 
Empathie und Verständnis erfordert. Im Mittelpunkt steht 
der Mensch mit seinen Bedürfnissen und Gefühlen, nicht 
allein die Diagnose.
Die Veranstaltung bietet Gelegenheit zum Austausch und 
richtet sich an alle Interessierten. Der Eintritt ist frei.
Anmeldung unter https://eveeno.com/Demenz-wie-du-
und-ich

Die Obst- und Gartenbauakademie (OGAB) 
informiert:  Fortbildung zur Auffrischung der 
Sachkunde im Pflanzenschutz 
Pflanzenschutzmittel dürfen auf landwirtschaftlich, gärtne-
risch oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen nur ange-
wandt werden, wenn der Anwender die dafür notwendige 
Sachkunde im Pflanzenschutz besitzt. Damit die Sachkun-
de weiter gültig bleibt, ist alle drei Jahre eine Auffrischung 
nötig, die vier Stunden umfasst und aktuelle Pflanzen-
schutzthemen beinhaltet.
Die Obst- und Gartenbauakademie Biberach (OGAB) bietet 
deshalb zu diesem Themenbereich am Montag, 19. Janu-
ar, von 9 bis 13 Uhr eine anerkannte Fortbildungsmaßnah-
me an. Zusätzlich werden aktuelle, tierische und pflanzliche 
Schaderreger vorgestellt und Probleme bei der Düngung 
erörtert. Die Fortbildung findet im Landwirtschaftsamt, Ber-
gerhauser Straße 36, 88400 Biberach, statt.
Für die Fortbildung mit Pflanzenschutzexpertin Mandy 
Hopp und die Ausstellung der Besuchsbescheinigung ist 
eine Gebühr von 50 Euro zu entrichten. Die  Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer werden gebeten, den Personalausweis 
zur Veranstaltung mitzubringen.
Anmeldung unter www.biberach.de/anmeldung-landwirt-
schaftsamt Anmeldeschluss ist Freitag, 19. Dezember 
2025.
Aufgrund des neuen Pflanzenschutzgesetzes und der 
Sachkunde-VO besteht sowohl für alle Fachwarte, Gärt-
ner, Gartencenter-, Gemeinde- und Bauhofmitarbeiter, die 
Pflanzenschutzmittel anwenden sowie für alle Verkäufer, 
welche diese abgeben, eine Weiterbildungspflicht im Pflan-
zenschutz. Die Fortbildungsmaßnahme muss einen zeitli-
chen Umfang von vier Stunden umfassen.
 
Ohne den Nachweis des Besuches solcher Fortbildungs-
veranstaltungen kann die vorhandene Sachkunde ungül-
tig werden.
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Pfarramt Unlingen, derzeit nicht besetzt
Kirchgasse 1, Unlingen, Tel. 07371/8013,  
E-Mail: kathpfarramt.unlingen@drs.de

Amtsblatt: Fr. Monika Ruckh
E-Mail: monika.ruckh@drs.de

Kirchenpflege SE Bussen, Fr. Bettina Bek
Kirchgasse 1, Unlingen, Tel.: 07371- 965 178
E-Mail: SE.Bussen@kpfl.drs.de
Öffnungszeiten: Mo. 14 - 16 Uhr, Di. 10 - 12 Uhr

Pfarramt Dieterskirch, derzeit nicht besetzt
Sebastian-Sailer-Str. 2, Tel. 07374/747
E-Mail: kathpfarramt.dieterskirch@drs.de

Pfarramt Uttenweiler und Offingen, Fr. Gabi Pfleghar
Kirchweg 12, Tel. 07374/580, Fax 07374/1270
E-Mail: kathpfarramt.uttenweiler@drs.de
Öffnungszeiten: Dienstag, 09.30 - 11.30 Uhr
Donnerstag, 17.00 - 18.00, Freitag, 10.00 - 11.30 Uhr
 
Wallfahrtspfarramt Offingen, Fr. Stefanie Fürst
Ortsstr. 25, Tel. 07374/765, Fax 07374/914218
E-Mail: wallfahrt.bussen@drs.de
Öffnungszeiten: Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr

Pater Alfred Tönnis (leitender Pfarrer)
Oblatenkloster, Kirchgasse 1, Unlingen (Pfarrhaus)
Mobil 0172/3084848
E-Mail: pateralfred@t-online.de

Pfarrer Uwe Grau
Tel. 07374/580 oder 9204853, mobil 0171/2802923 
(wichtig: Erstkontakt bei Sterbefall)
E-Mail: uwe.grau@drs.de
Sprechstunde bei Pfarrer Grau nach Vereinbarung

Pastoralreferentin Sr. Marietta Jenicek
Pastorale Mitarbeiterin Sr. Maritta Rapp
Konvent San Damiano, Hallstr. 9, Dietelhofen (Pfarrhaus)
Tel. 07374/9203770,
E-Mail: marietta.jenicek@drs.de, maritta.rapp@drs.de

Pastoralreferent Wolfgang Holl
Kirchweg 12, Uttenweiler (Pfarrhaus)
Tel. 07374/ 9147043
E-Mail: wolfgang.holl@drs.de
 
Kath.Kindergarten unter`m Storchennest Unlingen
Leitung Frau Mößlang
Klostermauerweg 4, Tel.: 07371 8516
E-Mail: UnterDemStorchennest.Unlingen@kiga.drs.de
 
Webseite: www.seelsorgeeinheit-bussen.de

1. Adventssonntag                              Lesejahr A 
30.11.25                                  Lesung: Jes 2, 1–5

„Dann werden sie ihre Schwerter zu „Dann werden sie ihre Schwerter zu 
Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen 
zu Winzermessern.“ zu Winzermessern.“ (Jesaja 2, 4b)(Jesaja 2, 4b)

Die Sehnsucht nach Frieden Die Sehnsucht nach Frieden 
zieht sich durch den Advent.zieht sich durch den Advent.
Ziel ist die Begegnung mit dem, Ziel ist die Begegnung mit dem, 
der Friedensfürst genannt wird: der Friedensfürst genannt wird: 
Jesus Christus.Jesus Christus.
      

Im Advent bereiten wir uns Im Advent bereiten wir uns 
besonders darauf vor, dass besonders darauf vor, dass 
Jesus Christus immer mehr Platz Jesus Christus immer mehr Platz 
in unserem Leben  bekommt und unser Leben in unserem Leben  bekommt und unser Leben 
reich macht.reich macht.  

Jesus Christus immer mehr Platz Jesus Christus immer mehr Platz Jesus Christus immer mehr Platz Jesus Christus immer mehr Platz Jesus Christus immer mehr Platz 

Anregung für die Woche: Sucht Frieden!

GOTTESDIENSTZEITEN   
FÜR ALLE GEMEINDEN
Beichtgelegenheiten in der Seelsorgeeinheit
Bussenkirche in der Winterzeit: 
Am 1. Samstag im Monat um 10.45 Uhr, nach der Wall-
fahrtsmesse mit Krankensalbung. Ab Mitte April wieder 
wöchentlich.
Beichtgespräche sind außerhalb dieser Zeiten immer mög-
lich. Wenden Sie sich dafür bitte direkt an Pater Alfred oder 
Pfarrer Grau.
Seelsorgegespräche sind ebenso bei PR Sr. Marietta Je-
nicek, PM Sr. Maritta Rapp und PR Wolfgang Holl möglich. 
Sie können dafür direkt kontaktiert werden.

Samstag, 29. November
16.30 Uhr Start in den Advent, mit Segnung der Advents-

kränze
Samstag, 06. Dezember – Hl. Nikolaus
17.00 Uhr Hl. Messe zum Patrozinium, für † Franz und 

Konrad Maier, anschließend Nikolausabend im 
Gemeindesaal

Sonntag, 30. November – 1. Adventssonntag – Beginn 
Lesejahr A
08.30 Uhr Hl. Messe mit Segnung der Adventskränze, an-

schließend Rosenkranz
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Dienstag, 02. Dezember
17.00 Uhr Rosenkranz
Donnerstag, 04. Dezember – Hl. Barbara
08.25 Uhr Rosenkranz
09.00 Uhr Hl. Messe, nach Meinung
Sonntag, 07. Dezember – 2. Adventssonntag
10.00 Uhr Hl. Messe zum Patrozinium, 
 mitgestaltet vom Kirchenchor, Jahresgedenken 

für † Lieselotte Haberbosch
14.00 Uhr Taufe des Kindes Pia Katharina Kublickis

Sonntag, 30. November – 1. Adventssonntag – Beginn 
Lesejahr A
10.00 Uhr Hl. Messe, mit Segnung der Adventskränze, Vor-

stellung der Erstkommunionkinder und Segnung 
ihrer Altärchen

Dienstag, 02. Dezember
08.00 Uhr Rosenkranz mit Aussetzung des Allerheiligsten
08.30 Uhr Hl. Messe, nach Meinung
Sonntag, 07. Dezember – 2. Adventssonntag
10.00 Uhr Wortgottesfeier

Samstag, 29. November
18.00 Uhr Wortgottesfeier meditativ, 
 mit Segnung der Adventskränze
Montag, 01. Dezember
17.30 Uhr Rosenkranz mit Aussetzung des Allerheiligsten
18.00 Uhr Hl. Messe, nach Meinung

Samstag, 29. November
19.00 Uhr Hl. Messe, mit Segnung der Adventskränze, 
 Vorstellung der Erstkommunionkinder und Seg-

nung ihrer Altärchen
Sonntag, 30. November - 1. Adventssonntag - 
Beginn Lesejahr A
17.00 Uhr Rosenkranz
Mittwoch, 03. Dezember
09.00 Uhr Hl. Messe, für †Alfred und Michael Roth

17.00 Uhr Rosenkranz in der Klosterkapelle
Freitag, 05. Dezember
14.00 Uhr - 17.00 Uhr Stille Eucharistische Anbetung in 

der Klosterkapelle
17.30 Uhr Rosenkranz in der Klosterkapelle
18.00 Uhr Hl. Messe
Sonntag, 07. Dezember - 2. Adventssonntag
10.00 Uhr Hl. Messe, für † Hugo und Reinhold Schmid, für 

† Julius, Klara und Brigitte Kreutzer, für † Karl, 
Erika und Siegfried Selig

11.00 Uhr - 11.30 Uhr Bücherei geöffnet
17.00 Uhr Rosenkranz

Sonntag, 30. November
10.00 Uhr Hl. Messe, familienfreundlich gestaltet

Kirchliche Nachrichten Allgemein
Am Mittwoch, 19.11. fand das alljährliche Landvolkfo-
rum der Kath. Landvolkvereinigung statt. Thema die-
ses Vortrages war  „die Kunst des Vergebens“ mit Frau 
Dr. Beate Weingardt.
Die Kunst des Vergebens – etwas vom Wichtigsten, et-
was vom Schwersten
Menschen kränken und verletzten einander, sei es durch 
Worte oder Handlungen. Manches davon kann man ver-
gessen. Doch oft sitzt der Schmerz tief, gerade wenn es 
um Verletzungen zwischen Eltern und oft schon erwachse-
nen Kindern, den Schwiegereltern oder Verwandten geht. 
Man kann weder vergessen, noch glaubt man, verzeihen 
zu können. Doch damit schadet man sich selbst am meis-
ten, so Dr. Beate Weingardt, Theologin und Psychologin, 
die sich in ihrem Buch und in Seminaren mit diesem The-
ma beschäftigt hat.
Denn wer nicht verzeiht, schleppt gleichsam einen Ruck-
sack voll Bitterkeit, Rachegefühlen, Groll, Wut und Enttäu-
schungen mit sich herum. „Wer anderen nachträgt, muss 
viel schleppen“, gebraucht Dr. Weingardt einen Vergleich 
und fügt, um in diesem Bild zu bleiben, hinzu, „damit fehlt 
die Luft zum Atmen. Die Last schwächt einen. Es fehlt die 
Kraft für sich und für die Gegenwart.“
Auch wenn man kaum mehr an die Kränkungen denkt, be-
gleiten einen diese Gefühle sehr wohl unbewusst, weiß Dr. 
Weingardt aus Gesprächen mit Menschen, die sie in der 
Beratung begleitet hat. Das hinterlässt Spuren, oft auch 
gesundheitliche, denn Groll und Unversöhnlichkeit sind 
wahre Energiefresser.
Dr. Beate Weingardt hat Psychologie und evangelische 
Theologie studiert und lebt in Tübingen. Sie ist als selb-
ständige Referentin in der Erwachsenenbildung tätig und 
hält Seminare und Vorträge zu zwischenmenschlichen The-
men wie „Vergebung, Kommunikation, Wertschätzung, 
Glück und Zufriedenheit, Neid, Älterwerden u.v.a.“ (www.
beate.weingardt.de). Zum Thema „Verzeihen“ hat sie ein 
Buch geschrieben „Das verzeih´ ich dir (nie) – Kränkungen 
überwinden, Beziehungen erneuern, R. Brockhaus Verlag, 
12,95 Euro, 176 Seiten.
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Unlingen: 
Erinnerung: Die Sternsinger treffen sich am Samstag, 
29.11. um 9:30 Uhr im Landjugendraum in Unlingen. Wenn 
du gerne mitmachen möchtest, aber beim ersten Treffen 
nicht dabei sein kannst, darfst du dich gerne bei Sara Kreut-
zer unter 01639885316 melden. Wir freuen uns auf dich!
 
Unlingen:
Vertretungsgremium Katholische Kirchengemeinde  
Einladung zur Sitzung des Vertretungsgremiums am Mitt-
woch, 3. Dezember 2025, 20 Uhr, im Pfarrsaal/Jugendraum. 
Die Tagesordnungspunkte der Sitzung wurden fristgerecht 
und ortsüblich im Schaukasten bei der Kirche bekanntge-
geben. Die Gemeindemitglieder sind zu dieser öffentlichen 
Sitzung herzlich eingeladen. 
Leitender Pfarrer Pater Alfred 
Gewählter Vorsitzender Eberhard Schneider

Advent 2025
Dem Licht entgegen!
Adventsimpulse per WhatsApp!
Täglich am Vorabend …
Anmeldung: 0163 6674 781 (WhatsApp)
Anonym anmelden - Stichwort „Advent”

Möhringen:  St. Martin
Am 16.11.2025 fand der im Amtsblatt angekündigte „kleine 
St. Martinsumzug“ in Möhringen statt. Mit einer Teilnehmer-
zahl von 60 Personen, davon 22 Kinder, war dieser dann 
doch alles andere als klein. Man bedenke, dass Möhrin-
gen gerade mal 165 Einwohner hat... Die Minis hatten in 
ihrer letzten Gruppenstunde Einladungen für die kleineren 
Kinder gebastelt und ausgeteilt und zusätzlich ein Martins-
spiel eingeübt. Nach einem gesangsintensiven Laternen-
umzug durch die Dunkelheit, führten die Minis in der Kir-
che das einstudierte Stück mit der Mantelteilung auf. Hin-
terher gab es für alle Kleinen und Großen im warmen und 
proppenvollen Pfarrsaal eine kleine Stärkung, bevor dann 
alle mit ihren Laternen singend nachhause gingen. 

Wochenspruch
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein 
Helfer.
Sacharja 9, 9b

Gottesdienste und Veranstaltungen 
Sonntag, 30.11.2025 - 1. Advent - Kirchenwahl 
- Adventsbazar
09:30 Uhr 	Gottesdienst in der Evang. Kirche in Pflummern 
	 (Pfrin i. R. Hornäcker)
10:00 Uhr 	Gottesdienst in der Christuskirche in Riedlingen 
	 (A. Mielitz)
10:45 Uhr 	Gottesdienst mit Hl. Taufen im Gerhard-Berner- 

Haus in Ertingen (Kaiser)

Adventsbazar im Johannes-Zwick-Haus in Riedlingen 
ab 11 Uhr
Adventsgestecke und Kränze, Gebäck, Marmelade, Bas-
tel- u. Strickwaren, kleine Geschenke zur Weihnachtszeit 
und vieles mehr bietet der Frauenkreis an. Zur Mittagszeit 
gibt es Saitenwürstle und Kartoffelsalat und anschließend 
Kaffee und Kuchen.
Kuchenspenden sind auch wieder willkommen – herzlichen 
Dank dafür schon im Voraus.
 

An diesem Sonntag ist
auch Wahlsonntag:
Die Wahllokale sind geöff-
net wie folgt:
Riedlingen Johannes- 
Zwick-Haus von 11:00 bis 
16:00 Uhr
Ertingen Gerhard-Berner- 
Haus von 11:30 bis 15:00 
Uhr

Unsere Kandidaten für die Wahl zum Kirchengemein-
derat sind:
Apel Christiane, Lehrerin im Ruhestand, Riedlingen
Eger Michael, Kaufm. Angestellter/Disponent, Riedlingen
Giese Ute, Musikpädagogin und Musiklehrerin, Altheim
Hering Joachim, Maschinenbauingenieur, Dürmentingen
Kottermanski Harald, Industrie- u. Einzelhandelskaufmann, 
Riedlingen
Renz Silke, Geschäftsführerin, Ertingen
Schütz-Kristen Margit, Hauswirtschaftslehrerin, Erisdorf
Ullrich Niels, Diplombauingenieur, Unlingen
Volz Gunnar, Diplomingenieur/Leiter Strassenamt, Ried-
lingen
Wagner Claus, Oberstudienrat, Riedlingen
Walter Gerda, Erzieherin u. Mesnerin im Ruhestand,
Ertingen
 
Zur Wahl für die Landessynode stellen sich:
Für die Offene Kirche:
Militz Eva, Integrationsbeauftragte i. R., Bad Waldsee
Nägele Isabelle, Leitung Alltagsbegleitung ev. Heimstif-
tung, Laupheim
Dr. Thiel Thomas, Pfarrer, Bad Wurzach
Für die Lebendige Gemeinde:
Eyrich Rebekka, Redakteurin Tageszeitung, Wain
Pfizenmaier Matthias, Arzt, Ravensburg
Für Evangelium und Kirche:
Dr. Schönwald Matthias, Schulleiter, Maselheim
Jäggle Philipp, Bezirksjugend Pfarrer, Ravensburg
Für Kirche für morgen:
Dietrich David, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Stuttgart
Weise Felix, Pfarrer, Stuttgart
 
Sonntag, 07.12.2025 – 2. Advent
17:30 Uhr „Augenblick“-Gottesdienst mit der fresh-Band 
im Johannes-Zwick-Haus in Riedlingen
 
Unsere Kirchengemeinde finden Sie auch auf
Instagram unter evangelischriedlingen und auf
Facebook unter Evangelisch Riedlingen
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Bildung und ErziehungBildung und Erziehung

Bundesweiter Vorlesetag an der Donau-Bussen-Schu-
le in Unlingen

Foto: Donau-Bussen-Schule

Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages fanden 
am Donnerstag, den 21.11.2025 und am Freitag, den 
22.11.2025 verschiedene Lesungen für die Schülerinnen 
und Schüler der Donau-Bussen-Schule statt. Ziel des Vor-
lesetages ist es, Kindern Freude am Lesen zu vermitteln 
und sie für Literatur zu begeistern.
 Eröffnet wurde der Vorlesetag von Frau Gerlinde Kretsch-
mann, die den Kindern der ersten Klasse aus dem Buch 
„Der Räuber Hotzenplotz“ von Otfried Preußler vorlas. Da-
für brachte sie passende Requisiten wie eine Kasperlepup-
pe, einen Säbel aus Holz oder eine alte Kaffeemühle mit. 
Gemeinsam machten sich die Kinder auf den Weg, um den 
Räuber hinter Schloss und Riegel zu bringen.
Den ersten Vorlesetag rundete der Bundestagsabgeordne-
ter Martin Gerster ab, indem er den Drittklässlern aus dem 
Klassiker „Das Dschungelbuch“ vorlas.
Nach einer gemeinsamen Begrüßung machte sich am Frei-
tag der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Dahler mit den 
Viertklässlern auf eine spannende Reise nach Schottland. 
Hier erlebten Mattis und sein Gnom „Kiste“ ein spannen-
des und gruseliges Abenteuer.
Der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger las ebenfalls 
am Freitag mit viel Witz und Humor die Geschichte „Cow-
boy Klaus und das pupsende Pony“ vor und sorgte damit 
bei den Zweitklässlern für einige Lacher.  
Alle Vorleser und Vorleserinnen verstanden es, die jeweili-
gen Geschichten mit eindringlichen Stimmen zum Leben zu 
erwecken, die Lesezeiten spannend zu gestalten und die 
Lektüren auf die Lebenswelten der Kinder abzustimmen.
Am Ende der Vorlesestunden überreichten die Kinder 

den Vorlesern selbstgebastelte Dankeskarten und klei-
ne Geschenke. Auch in diesem Jahr war der Vorlesetag 
ein besonderes Ereignis im Veranstaltungskalender der 
Donau-Bussen-Schule, um mit strahlenden Augen in die 
Welt der Geschichten und Bücher einzutauchen.

Die nächste Gesamtübung der Feuerwehr Unlingen findet 
am Montag, 01.12.2025 statt.
Wir treffen uns um 20:00 Uhr im Gerätehaus Unlingen. Ich 
bitte um pünktliche und vollzählige Teilnahme.
Zwick, Kommandant

Mit Maria unterwegs
Stellen wir uns vor, MARIA radelt auch heute durch die 
Welt und ruft uns zu:
Kommt, wir bringen GOTT ZUR WELT – IMMER WIEDER!
HERZLICHE EINLADUNG AN ALLE
Zur Adventsfeier am Dienstag, 09.12.2025 um 19.30 Uhr 
in der Kapelle In Unlingen.
Nach der Andacht gehen wir noch ins Gasthaus Sonne zur 
Einkehr und zum gemeinsamen Gespräch

Ergebnis der Kriegsgräbersammlung für den Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
die Krieger- und Reservistenkameradschaft hat am Sonn-
tag, den 09.11.2025, die Kriegsgräbersammlung für den 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. in der Ge-
samtgemeinde durchgeführt. 
Die Sammlung wurde von 18 Sammlern in Zweiergruppen, 
teilweise als Einzelperson und auch mit MIthilfe der Ehe-
gattin ausgeführt. 
Auch diesem Jahr können die „Unlinger” den Volksbund 
wieder mit einer stolzen Summe unterstützen. 

Die Sammlung erbrachte den Betrag von:
4043,00 €

Für dieses sehr gute Ergebnis gilt unser herzlicher Dank al-
len großen und kleinen großzügigen Spendern.
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Das Sammelergebnis liegt deutlich unter dem überragen-
den Ergebnis aus 2024 (4637,60 €), fügt sich aber dennoch 
in die Reihe der sehr guten Sammelergebnisse der vergan-
genen Jahre in der Gemeinde ein.

Nikolaus in Möhringen
Wie auch in den vergangenen 
Jahren bietet der Federhanns 
wieder Nikolausbesuche in 
Möhringen für groß und klein an.
In diesem Jahr am Freitag,  
5. Dezember.
Wir freuen uns über eure Anmel-
dung gerne per Whatsapp unter 
0162/3737741 Christoph Florian. 

Abteilung Fußball 
Ergebnisse: 
Samstag, 22.11.25: 
C-Juniorinnen: 
SG Altheim - SGM SV Unlingen verscho-
ben auf 27.11 

C-Junioren: 
SGM SV Unlingen/ Daugendorf - SGM TSV Sigmaringen-
dorf/ Krauchenwies I abgesagt 

B-Junioren: 
SGM SV Uttenweiler/ Unlingen/ Bussen - SGM SV See-
kirch/ Attenweiler/ Oggelsbeuren verschoben auf 27.11 

Frauen: 
SGM SV Unlingen/ SV Uttenweiler II – FV Weithart 8:0 
Tore: 2x Lara Hepp, 2x Aline Vogel, Marina Bendel, Mia 
Gaugel, Judith Geiselhart, Janina Rudolf 
SGM SV Uttenweiler/SV Unlingen - SGM SG Öpfingen / 
SG Altheim II   1:0 
Tor: Linda Werkmann 
 
Sonntag, 23.11.25: 
Herren: 
SGM SV Daugendorf/ Unlingen - SGM TSV Gammertin-
gen/ SG KFH Kettenacker 
abgesagt 

Herren-Reserve: 
SGM SV Daugendorf/ Unlingen - SGM TSV Gammertin-
gen/ SG KFH Kettenacker 
abgesagt 
 
Vorschau: 
Sonntag, 30.11.25: 
Frauen: 
SGM SV Uttenweiler/SV Unlingen - TSV Gomaringen  
Spielbeginn 11:00 Uhr in Uttenweiler 

Herren: 
SGM SV Daugendorf/ Unlingen - FC Ostrach 
Spielbeginn 14:30 Uhr 

Herren-Reserve: 
Spielfrei
 

Neuer Kurs

SGM Uttenw./Spfr. Bussen – SGM Mittelb./Stafflan-
gen   2:0 (1:0)
Die SGM belohnt sich für eine kämpferische Leistung im 
letzten Heimspiel des Fußballjahres und bezwingt die Gäs-
te aus Mittelbiberach mit 2:0.
Bei eisigen Temperaturen und schwierigen Platzverhältnis-
sen in Dietershausen war schnell klar, dass die Zuschauer 
keinen fußballerischen Leckerbissen erleben würden. Statt-
dessen prägten intensive Zweikämpfe und lange Bälle das 
Geschehen. Die Hausherren setzten jedoch auch spieleri-
sche Akzente und kamen mit einigen sehenswerten Kombi-
nationen gefährlich vors Gästetor. In der 15. Minute nutzte 
Timo einen präzisen Steckpass, enteilte seinen Bewachern 
und schob im Eins-gegen-eins souverän zum umjubelten 
1:0 ein. Bis zur Pause blieb die Partie ausgeglichen, ohne 
dass sich eine Mannschaft klare Vorteile erspielen konnte. 
Kurz vor dem Halbzeitpfiff zeigte der souveräne Schieds-
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richter nach einem Foul auf den Elfmeterpunkt. Doch SGM-
Keeper Robin Faltermeier parierte den Strafstoß glänzend 
und rettete die knappe Führung in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck 
und drängten auf den Ausgleich. Die Defensive der SGM 
blieb jedoch stabil und ließ keine zwingenden Chancen 
zu. Mit zunehmender Spieldauer befreiten sich die Haus-
herren aus der Umklammerung und setzten wieder eigene 
Offensivakzente. Der entscheidende Treffer fiel schließlich 
in der 88. Minute: Nach einer scharf getretenen Ecke von 
Timo Werkmann stieg Julian Hölz am höchsten und köpfte 
zum erlösenden 2:0 ein. Wenige Minuten später beende-
te der Schiedsrichter die Partie und besiegelte den Heim-
sieg der SGM.
Das Spiel der Reserve musste aufgrund der Platzverhält-
nisse abgesagt werden.
Am kommenden Sonntag steht für die SGM das Auswärts-
spiel bei Inter Laupheim an. Anpfiff ist um 17:15 Uhr, die 
Reserve beginnt bereits um 15:00 Uhr.

SGM Ringschnait II – SGM Uttenweiler II/Spfr Bussen
 6:1 (4:1) 
Die SGM zeigt einen desolaten Auftritt und verliert verdient 
bei der SGM Ringschnait II mit 6:1. Die Mannschaft von 
Trainer Armin Pfender wollte nach dem Sieg in der Vorwo-
che den Schwung mitnehmen und auch in Ringschnait et-
was Zählbares holen. Doch bereits in den ersten Minuten 
der Partie zeichnete sich ab, dass die Mannschaft nicht bei 
der Sache war. Vor allem bei den langen Bällen der Gastge-
ber war die SGM-Defensive überfordert, und es wurde je-
des Mal brandgefährlich für das Tor von SGM-Keeper Ro-
bin Faltermeier. In der 11. Minute war es dann soweit: Die 
Gastgeber gingen mit 1:0 in Führung. Nach einer halben 
Stunde erhöhten sie auf 2:0. Janis Ott konnte im Gegen-
zug auf 2:1 verkürzen, doch das kurze Aufbäumen wurde 
durch einen Doppelschlag der Hausherren in der 43. und 
45. Minute jäh beendet. Nach dem Seitenwechsel muss-
te die SGM bereits in der 47. Spielminute das 5:1 hin-
nehmen – die Partie war damit endgültig entschieden. In 
der verbleibenden Spielzeit zeigte sich weiterhin, dass die 
SGM-Defensive mit den langen Bällen der Gastgeber nicht 
zurechtkam und im Spielaufbau gravierende Abspielfehler 
machte. Auch nach vorne konnte die SGM keine Akzen-
te setzen und brachte die Hausherren nicht in Bedräng-
nis. In der 64. Spielminute erhöhte der Gastgeber auf 6:1. 
Die restliche Spielzeit bis zum Abpfiff verlief ereignislos. 
Unterm Strich bleibt ein enttäuschender Auftritt der SGM 
gegen einen Gegner, dem man in allen Belangen unterle-
gen war. Das Spiel der Reserve wurde aufgrund von Spie-
lermangel abgesagt. Ausblick: Am kommenden Sonntag 
steht das Heimspiel gegen die SGM Mittelbiberach/Staff-
langen an. Austragungsort: Dietershausen Anpfiff: 14:45 
Uhr (Reserve: 13:00 Uhr)

Frieden, Licht und Stille im Herzen erfahren - 
Yoga in der dunklen Jahreszeit
Mit sanften Yoga-Übungen Kraft schöpfen und spüren, 
dass Körper, Geist und Seele zur Ruhe kommen. Am Sams-
tag, den 29.11.2025 von 15:00 bis 16:30 Uhr entspannen 
wir uns unter Leitung von Sybille Boll, Yogalehrerin mit an-
erkanntem Abschluss BDY/EYU, im Dorfgemeinschafts-
haus in Uigendorf. Unkostenbeitrag: 15,00 Euro Bitte eine 
Matte, eine Decke und evtl. warme Socken mitbringen.
Anmeldung ab sofort bei: Dietlinde Dom-Miehle, Tel.: 
017678983100, Am Pfarrgarten 5, 88524 Dieterskirch kur-
se@sf-bussen.de

Einladung zum Infotag im Kolping-Bildungs-
zentrum Riedlingen am  29. November 2025 
von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Interessierte Schüler/innen und deren Eltern sind eingela-
den, unsere Schulen kennen zu lernen:
Am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium mit dem 
Schwerpunktfach “Pädagogik und Psychologie” können 
sie in einem konstruktiven und angehnehmen Lernumfeld 
in drei Jahren das Abitur absolvieren. Dabei wird viel Wert 
auf persönliche und unterstützende Lernbetreuung gelegt.
Eine gute Basis fürs Leben bieten die zwei Schuljahre am 
Berufskolleg Gesundheit/Pflege I und II. Die Schüler/in-
nen bereiten sich auf interessante Berufe oder für ein Studi-
um vor und können die Schule mit der Fachhochschulreife 
abschließen. Sie beenden die Schule mit dem Abschluss 
Assistent/in im Gesundheits- und Sozialwesen. Das Be-
rufskolleg ist schulgeldfrei.  
Am Berufskolleg Fremdsprachen absolvieren die Schü-
ler/innen nach der Mittleren Reife in zwei Jahren die Fach-
hochschulreife und eine Ausbildung zum fremdsprachli-
chen Wirtschaftsassistenten. Ziel der Ausbildung ist es, 
eine fundierte Berufsqualifikation für international tätige 
Unternehmen zu vermitteln.  
Vorbereitungskurs auf die Kommunikationsprüfung in 
Englisch für die Mittlere Reife, 3 x dienstags von 13:30 
Uhr bis 16:30 Uhr, ab 03. Februar 2026
www.kolping-riedlingen.de
Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 
88499 Riedlingen, Tel. 07371/93500, sekretariat.rd@
kbw-gruppe.de

Tag der offenen Tür beim IFD Biberach
Der Inklusions- und Integrationsfachdienst (IFD) Biber-
ach lädt alle Interessierten am diesjährigen „Tag der Men-
schen mit Behinderung“, am Mittwoch, den 3. Dezember 
zu seinem Tag der offenen Tür in die Sennhofgasse 7 in 
Biberach ein.
„Die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben ist für 
Menschen mit Behinderung ein wesentlicher Faktor für 
ein selbstbestimmtes Leben. Unsere Aufgabe ist es, Men-
schen mit Behinderung beim Übergang auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt zu unterstützen und aufgrund Behinde-
rung gefährdete Arbeitsplätze zu sichern.“
Beim Tag der offenen Tür können sich Interessierte in der 
Zeit von 9.30 bis 13 Uhr anhand von Vorträgen und Beiträ-
gen des IFD, des Inklusions- und Integrationsamts, der Ein-
gliederungshilfe und der Agentur für Arbeit über Möglichkei-
ten und Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben informie-
ren. Es besteht die Möglichkeit, mit den Experten des IFD 
und den Referenten der Behörden ins Gespräch zu kommen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ifd-bw.de.

Organisierte Nachbarschaftshilfe   
in den Dekanaten Biberach und Saulgau
Oasennachmittag für die Nachbarschaftshilfe
Die Einsatzleitungen und Nachbarschaftshelferinnen und 
-helfer betreuen ältere Menschen in der häuslichen Um-
gebung und sind für sie da. Genau in diesem Kontext ist 
es ab und zu nötig, ein Ort zum Austausch und Auftanken 
mit den Kolleginnen und Kollegen zu haben. Unter dem 
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Motto „Sich Gutes tun in der Weihnachtszeit“ wird eine 
Krippenführung mit geistlichen Impulsen mit anschließen-
dem gemeinsamen Kaffee trinken im Kloster Bonlanden 
durchgeführt.
 Interessiert? Am Mittwoch, 3. Dezember 2025 von 14 bis 
ca. 17 Uhr, findet der Oasentag für Einsatzleitungen und 
Nachbarschaftshelfer*innen und Interessierte im Kloster 
Bonlanden, Faustin-Mennel-Straße 1 in Berkheim-Bon-
landen statt. Der Kurstag ist kostenlos und Plätze sind 
begrenzt.
Anmeldung bis 26.11.25 und weitere Informationen Dani-
ela Wiedemann, Caritas Biberach-Saulgau bcs-hia@cari-
tas-dicvrs.de oder 07351 8095190.

Deutsche Rentenversicherung   
Baden-Württemberg (DRV BW)
Nein zur Gewalt gegen Frauen  
DRV BW zeigt Flagge für Frauenrechte und ein gewalt-
freies Umfeld 
Tödliche Gewalt gegen Frauen hat in Deutschland erschre-
ckende Ausmaße erreicht. Fast jeden Tag findet ein Femizid 
– also die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts 
– statt. „Gewalt an Frauen ist eine der häufigsten verbrei-
teten Menschenrechtsverletzungen der Welt“, erklärt die 
neue Gleichstellungsbeauftragte der Deutschen Renten-
versicherung Baden-Württemberg (DRV BW), Maren Els-
ner. „Gewalt darf kein geduldetes Konfliktmittel sein, aus 
diesem Grund wehen vom 25. November bis 10. Dezem-
ber 2025 vor unseren Dienstgebäuden in Karlsruhe und 
Stuttgart die Flaggen für Frauenrechte.“ Regionalzent-
ren und Außenstellen setzen mit einem Banner im Warte-
bereich ein Zeichen. Aktueller Anlass ist der von der UNO 
ausgerufene jährliche Gedenktag gegen Gewalt an Frau-
en (Orange Day) am 25. November. Die Organisation Ter-
re des Femmes (TDF) begleitet die Aktion mit der Fahne 
„frei Leben – ohne Gewalt“. Diese steht für ein friedliches 
Miteinander ohne Gewalt und für den besonderen Schutz 
von Mädchen und Frauen. 
Breite Front gegen „Gewalt gegen Frauen“ 
„Die DRV BW steht als Arbeitgeberin aktiv für gleiche Rech-
te von Frauen und Männern und für ein gewaltfreies Um-
feld“, sagt Elsner. „Deshalb beteiligen wir uns gemeinsam 
mit der Stadt Karlsruhe an Aktionen zum Tag der Gewalt 
gegen Frauen.“ In den DRV-Dienststellen liegen außer-
dem mehrsprachige TDF-Broschüren zum Thema „Gleiche 
Rechte für Frauen und Männer“ aus. Schnelle und anony-
me Unterstützung in 18 Sprachen bietet das bundeswei-
te Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der Rufnum-
mer 08000 116 016.

Winterpause
Sehr geehrte Autoren,
das Mitteilungsblatt macht in den Kalenderwochen 
52/2025, 01/2026 und 02/2026 Winterpause.
Letzte Veröffentlichung: 19.12.2025
Abgabeschluss: 15.12.2025, 17:00 Uhr
Nächste Veröffentlichung: 16.01.2026
Abgabeschluss: 12.01.2026, 17:00 Uhr
Wir bitten um Beachtung  
und wünschen Ihnen schöne Feiertage.
Der Verlag
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            frohe Festtage!
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Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und 
einen guten Start ins Jahr
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Weihnachtsgrüße
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Bau dir deine Zukunft! 

Bewirb dich jetzt bei uns! 
Bau dir deine Zukunft! 

Bewirb dich jetzt bei uns! 

www.bauunternehmen-haegele.de    

Christbaumverkauf
Ab sofort bis Weihnachten täglich Christbaumverkauf 
an der Hofstelle von Familie Hefele in Unlingen ver-

schiedene Sorten und Größen.

Familie Hefele, Hauptstr. 24, Tel. 07371-13045

GESCHÄFTSANZEIGEN

AUS DER LANDWIRTSCHAFT

Alle Preise sind pro Gemeinde für Farb- und s/w-Anzeigen, zzgl. MwSt., nicht weiter rabattfähig. 
Anzeigenbuchungen sind auch über die Mediaberatung der Schwäbischen Zeitung möglich. 
Mehr Motive finden Sie auf unserer Homepage unter: www.duv-wagner.de/Weihnachtskatalog
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Fröhliche Weihnachten
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Schöne Weihnachten
und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.
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98,00 €
Größe: 90 x 80 mm
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71,00 €
Größe: 90 x 55 mm
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120,00 €
Größe: 90 x 100 mm
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Schöne Weihnachten
und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.

10% 

Frühbucher- 

Rabatt

Weihnachtsgrüße

Buchen Sie jetzt Ihre Weihnachtsanzeige 
www.duv-wagner.de/werbung/weihnachtsanzeige
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WIR FREUEN 
UNS AUF SIE!
südmail GmbH  

Tel.: 0751 2955-1666 
E-Mail:  job@suedmail.de
Website: www.suedmail.de

500€
WILLKOMMENSBONUS

*

UNBEFRISTETER 
ARBEITSVERTRAG

IN VOLLZEIT

VORAUSSETZUNG 
PKW-FÜHRERSCHEIN!

*  für neue Paketzusteller und -zustellerinnen, die im Zeitraum 01.08. – 30.11.2025 starten 
und Vollzeit (100%) angestellt sind 

*  Ausbezahlung nach 6 Monaten im ungekündigten Arbeitsverhältnis
*  Prämie wird mit dem Gehalt ausbezahlt und ist steuer- und sozialversicherungspflichtig 

Gönnen Sie sich eine Auszeit!
Fußpflege – sanft & professionell
Nageldesign – stilvoll & individuell

Jetzt Termin sichern! 

Tel.: 07371 7981 · Mobil: 015203961668
Excellent Fußpflege & Nageldesign

Ljiljana Vulin-Vigorito · 88527 Unlingen · Bühlengasse 10

WIR

STELLEN

EIN

* (m/w/d)

• Zimmerer*

• Vorarbeiter / Poliere*

• Zimmerer für Vorfertigung*

Fritschle Holzbau GmbH & Co. KG · 88524 Uttenweiler · 07374 9200-0
bewerbung@fritschle-baut.de · www.fritschle-baut.de 

NEUERÖFFNUNG!
Lädele und Dorftreff „Alte Käserei“
in Möhringen.
Bald kommt der Nikolaus und wir auch! Entdeckt
unser Sortiment an regionalen Produkten und
kleinen Köstlichkeiten sowie unser Mini-Café mit
freiem WLAN und Bücherregal auf 9 m².

Wann: 06.12.25 von 13 – 18 Uhr Wo: Dorfstr. 22, 88527 Unlingen

Wir freuen uns auf Euer Kommen! www.kaeserei-anton-maier.de

MÖHRINGEN

STELLENANGEBOTE


